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Leitsätze des Urteils 

Beamte — Klage — Rechtsschutzinteresse — Anfechtungsklage gegen die Ernennung eines an
deren Beamten — Keine Beschwerdepunkte, die den Beamten persönlich betreffen, und keine 
bestehenden und gegenwärtigen Interessen — Unzulässigkeit 
(Beamtenstatut, Artikel 91 Absatz 1) 

Nach Artikel 91 Absatz 1 des Statuts sind 
nur Klagen zulässig, die sich gegen eine den 
Kläger in dem Sinne beschwerende Maß
nahme richten, daß sie seine Rechtsstellung 
unmittelbar und sofort berührt. Dement
sprechend kann ein Beamter, wenn er gegen 
die Ernennung eines anderen Beamten eine 

Anfechtungsklage erhebt, nur Beschwerde
punkte geltend machen, die ihn persönlich 
betreffen, denn er ist nicht befugt, im Inter
esse des Gesetzes oder der Organe tätig zu 
werden und kann sich nicht lediglich auf 
zukünftige oder hypothetische Interessen 
berufen. 
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